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Markt beherrschende 
Stellung
� relevanter Markt nach 

�Sachlichen (funktionelle 
Austauschbarkeit der 
fraglichen Produkte aus 
Abnehmersicht)

� räumlichen, 

�ggf zeitlichen Kriterien

(stRsp, zB 4 Ob 62/13s, 
Fernwärme Wien)

Fernwärme Wien

Foto: Ernst Schauer; Quelle: energieweb.at 
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� Marktbeherrschend e Stellung
� keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb ausgesetzt 

(§ 4 Abs 1 Z 1 KartG)

�Es kann sich in nennenswertem Umfang unabhängig von seinen 
Wettbewerbern, seinen Abnehmern und von den Verbrauchern zu 
verhalten (4 Ob 231/12t, Grundbuchabfragen)

� überragende Marktstellung

� Marktbeherrschende Stellung
� keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb ausgesetzt

� überragende Marktstellung im Verhältnis zu den anderen 
Wettbewerbern insb bzgl

�Finanzkraft

�Beziehungen zu anderen Unternehmern

�Zugangsmöglichkeiten zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten

�Umstände zu berücksichtigen, die den Marktzutritt für andere 
Unternehmer beschränken 

(§ 4 Abs 1 Z 2 KartG)
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Marktbeherrschende 
Stellung
� „Abschließend muss noch - um 

Missverständnissen vorzu-
beugen - nachdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass die 
Erlangung und Behauptung 
einer marktbeherrschenden 
Stellung für sich allein keine 
vom Gesetz verpönte 
Verhaltensweise ist“ 
(ErläutRV KartG 1988 BlgNR
633 17.GP 32)

Beispiele

� Missbrauch
� Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten, insb

�Forderung von Preise n oder sonstigen Geschäftsbedingungen , 
die sich nicht bei wirksamem Wettbewerb ergeben würden,

�der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der 
technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher,

�der Benachteiligung von Vertragspartnern durch unterschiedliche 
Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen,

�der an die Vertragsschließung geknüpften Bedingung, dass die 
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder 
sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum 
Vertragsgegenstand stehen,

�dem sachlich nicht gerechtfertigten Verkauf von Waren 
unter dem Einstandspreis
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� Schützt Marktstruktur

� Dient Existenzschutz

� Schutzzwecktrias

� Verfahren:

�außerstreitiges Verfahren, 

� (eingeschränkte) 
Untersuchungsmaxime 

�Amtsparteien 

� Schützt Leistungswettbewerb

� Dient Qualitätsschutz

� Schutzzwecktrias 

� Verfahren:

� streitiges Verfahren

�Dispositionsmaxime

�Mitbewerber 

KartG 2005 UWG 1984

Marktbeherrschende 
Stellung
� Lauterkeitsrechtliche 

Ansprüche werden gewährt bei

� Erfüllung kartellrechtlicher 
Tatbestände , die zugleich 
lauterkeitsrechtliche 
Tatbestände erfüllen

� weitgehend er Erfüllung 
kartellrechtlicher 
Tatbestände , die aber 
lauterkeitsrechtliche 
Tatbestände erfüllen

� Rechtsbruch

Bianka Behrami, Paragraf 
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Lauterkeitsrechte 
Tatbestände
� Behinderung

�Wesentlich insb bei 
Diskriminierungen zB wie 

» „Liefer-“ oder 
„Bezugssperre“,

» Vertragliche Absatz- bzw
Bezugsverpflichtungen,

» Anzapfen
�Von geringer Bedeutung zB 

bei 
» Betriebsstörungen, 
» Eindringen in Kundenkreis, 
» Herabsetzungen

� Rechtsbruch

Bianka Behrami, Paragraf 


